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— Kontrolle der Heiz- und Winterbereitschaft der Erzeu- 
gungs-, Verteilungs- und Anwendungsanlagen zur Siche
rung der Wärmeenergieversorgung der Bevölkerung und 
der gesellschaftlichen Einrichtungen;

— Kontrolle der Versorgung der Bevölkerung, der örtlichge
leiteten Wirtschaft und der übrigen Bereiche mit Energie
trägern.

(2) Die Bezirksenergiekommissionen haben darüber hinaus 
folgende Aufgaben:
— Unterstützung und Kontrolle der Planung, Vorbereitung 

und Durchführung von Maßnahmen des VEB Energiekom
binat zur Sicherung der Versorgung mit Elektroenergie, 
Gas, Wärmeenergie und festen Brennstoffen sowie des 
VEB Minol zur Sicherung der Versorgung mit flüssigen 
Energieträgern;

— Unterstützung bei der Erarbeitung des komplex-territoria
len Energieplanes durch den VEB Energiekombinat;

— Auswertung des Energieverbrauchs im Territorium sowie 
der Einhaltung der Energieträgerkontingente und der 
staatlichen Einsatzbestimmungen für Energieträger.

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben arbeiten die 
Energiekommissionen eng mit dem VEB Energiekombinat, 
dem VEB Minol und den Kontrollorganen zusammen.

§3
(1) Die Vorsitzenden der Energiekommissionen sind be

rechtigt,
— von den Leitern der Betriebe, Einrichtungen und Genos

senschaften, unabhängig von ihrem Unterstellungsverhält
nis, Berichterstattungen zur sparsamen und rationellen 
Energieanwendung sowie zur Energieträgersubstitution zu 
fordern;

— von den Lieferern von Energieträgern zur Versorgung der 
Bevölkerung, Wirtschaft und übrigen Bereiche sowie zur 
Bevorratung und Lagerung fester Brennstoffe sowie flüs
siger Energieträger und zur Sicherung der notwendigen 
Lagerkapazitäten Berichterstattungen zu fordern;

— Ergebnisse energiewirtschaftlicher Kontrollen auszuwerten 
und erforderliche Maßnahmen festzulegen sowie den Kon
trollorganen zur Durchführung operativer Kontrollen Vor
schläge zu unterbreiten;

— operative Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung mit 
festen Brennstoffen in außergewöhnlichen Situationen auf 
der Grundlage zentraler Festlegungen durchzusetzen.

Der Vorsitzende der Bezirksenergiekommission hat darüber 
hinaus das Recht, von den Generaldirektoren der Kombinate 
die Festlegung von Maßnahmen zur Herstellung der Ord
nungsmäßigkeit im Versorgungsprozeß mit Energieträgern zu 
verlangen.

(2) Der Vorsitzende der Energiekommission legt dem Rat 
zur Sicherung der Planmäßigkeit der Realisierung energie
wirtschaftlicher Aufgaben und zur Durchsetzung der staatli
chen Ordnung Entscheidungsvorschläge vor.

§4
(1) Die Energiekommission besteht aus dem Vorsitzenden, 

seinem Stellvertreter, weiteren Mitgliedern und dem Sekretär.
(2) Als Mitglieder sind vom Vorsitzenden des Rates des 

Bezirkes bzw. Kreises zu berufen:
— Leiter von Fachorganen des Rates bzw. deren zuständige 

Stellvertreter,
— der Generaldirektor und ein Fachdirektor des VEB Ener

giekombinat sowie der Direktor des VEB Minol in die Be
zirksenergiekommission,

— der Leiter oder ein Beauftragter des territorial zustän
digen Betriebsteiles des VEB Energiekombinat in die 
Kreisenergiekommission.

(3) Der Vorsitzende des Rates des Bezirkes bzw. Rates des 
Kreises kann auf Vorschlag der zuständigen Leiter oder im 
Einvernehmen mit ihnen Vertreter anderer Staatsorgane, 
wirtschaftsleitender Organe und gesellschaftlicher Organisa
tionen als Mitglieder der Energiekommissionen berufen.

(4) Der Vorsitzende der Energiekommission kann mit den 
Leitern zentralgeleiteter Kombinate, Betriebe und Einrich
tungen vereinbaren, daß Leiter oder Mitarbeiter dieser Kom
binate, Betriebe und Einrichtungen ständig oder zeitweilig 
zur Unterstützung der Arbeit der Energiekommission bei der 
Lösung territorialer Aufgaben mitwirken.

§5
(1) Die Energiekommission arbeitet auf der Grundlage 

eines vom Vorsitzenden des zuständigen Rates bestätigten Ar
beitsplanes nach dem Prinzip der kollektiven Beratung und 
der Einzelleitung durch den Vorsitzenden.

(2) Die im Ergebnis kollektiver Beratung getroffenen Ent
scheidungen des Vorsitzenden der Energiekommission zur 
Erfüllung energiewirtschaftlicher Aufgaben sind für die Lei
ter der Fachorgane des Rates sowie die Mitglieder der Ener
giekommission verbindlich. Die Mitglieder haben über die 
Durchsetzung der Entscheidungen in der Energiekommission 
zu berichten.

(3) Der Vorsitzende der Energiekommission ist verpflichtet, 
über die Arbeit der Energiekommission vor dem Rat Rechen
schaft zu legen.

§ 6
(1) Diese Anordnung tritt am 1. April 1986 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

— die Anordnung vom 20. März 1979 über die Aufgaben, die 
Arbeitsweise und die Zusammensetzung der Energiekom
missionen der Räte der Bezirke und Kreise — EnKO — 
(GBl. I Nr. 9 S. 78),

— die Anordnung Nr. 2 vom 8. November 1979 über die Auf
gaben, die Arbeitsweise und die Zusammensetzung der 
Energiekommissionen der Räte der Bezirke und Kreise 
(GBl. I Nr. 40 S. 386).

Berlin, den 30. Januar 1986

R a u c h f u ß  
Stellvertreter des Vorsitzenden 

des Ministerrates und Leiter 
der Zentralen Energiekommission beim Ministerrat

Anordnung 
über die Beflaggung zu besonderen Anlässen

— Beflaggungs-Anordnung —
vom 6. Februar 1986

Zur einheitlichen Regelung über die Beflaggung zu beson
deren Anlässen in der Deutschen Demokratischen Republik 
wird folgendes angeordnet:

§ 1
Diese Anordnung gilt für die Staatsorgane sowie für die 

Kombinate, wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, staatlichen 
und volkseigenen Einrichtungen und Genossenschaften (nach
folgend Betriebe genannt).

§ 2
(1) Dienstgebäude 
am 1. Mai,

• am 8. Mai, 
am 7. Oktober, 
am 7. November,

und Betriebe sind zu beflaggen:
dem Internationalen Kampf- und 
Feiertag der Werktätigen, 
dem Tag der Befreiung, 
dem Tag der Republik, 
dem Tag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution, 

anläßlich der Wahlen zu den Volksvertretungen der Deut
schen Demokratischen Republik, 
bei angeordneter Staatstraüer.

(2) Zu anderen als den im Abs. 1 genannten Anlässen er
folgt eine generelle Beflaggung nur auf Anordnung des Mi
nisters des Innern und Chefs der Deutschen Volkspolizei.


